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Die landrätliche Justizkommission

zum Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 8. November 2016

zur

Änderung des kantonalen Bürgerrechtsgesetzes und zur Verordnung über die Eignungsvorausset-
zungen für das Kantons- und Gemeindebürgerrecht

beantragt dem Landrat,
folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Änderung des Gesetzes über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht wird beschlossen und 
zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet.

2. Die Verordnung über die Eignungsvoraussetzungen für das Kantons- und Gemeindebürgerrecht 
wird beschlossen.
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